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Dielspo-rraktion, Fraktion Bundnis g0 / Die Grünen / GAL, FDp-Fraktion und DIE LTNKE der
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup haben die Verwaltung beauft ragtzuprüfen, ob die zr-rlässige
Höchstgeschwindigkeit an den o. g. Straßen auf 50 km/h beschränkt werden kann. Der Antrag
wird mit derVerkehrssicherheit für Radfahrende begründet, da der erforderliche Seitenabstanä
von zwei Metern beim überholen von Radfahrenden aufgrund der Engg der Fahrbahn größ-
tenteils nicht eingehalten werden kann, 'c - - -'

Nach der Straßenverkehrsordnung (StVo) beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit au-
ßgrhalb oeschlossener Ortschaften 100 km/h. Eine Reduzierung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit ist nach der StVO nur möglich, wenn eine Gefahr"nl"g" besteht, die das allge-
meine Risiko im Verkehr zu verunglücken, deutlich übersteigt. Eine solche Gefahrentage ist
hier nicht ersichtlich. Dafiir spricht, äass nach Mitteilung der polizei an den o. g. Straßen keine
Unfalllage vorliegt.

! dgt Antrag wird angeführt, dass der Mindestabstand von zwei Metern beim Uberholen von
Radfahrenden aufgrund der Enge der Fahrbahn nicht eingehalten werden t 

"nn. 
Dies ist je-

doch bei einem Großteil der Wirtschaftswege so und kann keine Begründung fiir eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung darstellen. Hier kommt insbesondere der Ciunosatioririanäig*
Vorsicht und gegenseitigen Rtlcksichtnahme für die Teilnahme am Straßenu"rtJrlil;;-
gen' So mÜssen Autofahrende entweder auf ein Über:holmanöver verzichten oder Radfah-
rende können bei einer passenden Gelegenheit halten und den Verkehr vorbeilassen.



Die.Einriehtung von Tempo 5O kmn für die o. g. Straßen kommt dahqr aus r:echflichen Gruin-
den nioht ih Betracht. Die.Straßenverke hrsbehörde kann ihre Entscheidung.für solche Be-

ränkungen des fließenden Verkehrs nur auf Grundlage des aktuell geltenden Straßenver,
keh r:sr:echts treffen. itische Akzente können'hierbei nicht beriioksichtigt werden..
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